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628 gast*. f$M$. $«*»»e<.,Settaas („S*et$«Watt")

fßlaßmietm, bie ingroifcßen auf 1,100,000 SJÎarf ange»
roacßfen ift.

JirbeitertcwegRRge».
Sic ©freiner Der Vaufitma 23teli & ©ie. tn Otajünl

(©raubünben) ßaben bie Slrbeit niebergelegt. ©o»
roeit befannt, forbern bie Arbeiter: 1. Sie ©tnfüßrung
bei geßnfiunbentagel (bilßer 7 Sötonate 11 ©tuttben,
5 SJtonate 10 ©tunben). 2. ©rßößuug bel Soßntarifl
unb groar foE bal SEhtimum auf 45 ®tl. unb bal SEaji»
mum auf 55 ®tl. pro ©tunbe fefiaelept merben. Sie
bisßerigen Sobnanfäße beroegten fieb groifeßen 40 unb
50 ®t§. pro ©luube.

SarifDcrtragörucb im SEalergetoerbe. Sie fogtal»
bemofrattfeße SEalergeroerff'cbaft in gürieß ift leßhtn
roegen Vertraglbrucß Durcb ©treib gerichtlich jur gaßlung
oon 2500 gr. oerurieilt morben..

Slrn 20. Segember bat ein ähnlicher fßrogefj groifeßen
ber 5Ealermeifier=gnnung ©t. ©aßen unb ber bortigen
fogialbemofratifcßen SEatergeroerffcßaftftattgefunben. £)ter
mar oertraglicb eine Kaution non je 1000 gr. für alt'
fäüige Verlegung bel Sarifoertragel oon SEeiftern unb
Arbeitern auf ber Kantonalban! beponiert. Ser Ver»

trag bauerte bil 30. SEärg 1912. gn einem ©efcßäfte
führten bie ©eßülfen SEitte SEärg fpftematifcß unb fol»
leftio Soßntreibereien bureß, unter ber Slnbroßung, baß
fonft fämtlicße austreten mürben.

Sal ©cbiebSgerichi mit einem SEitglieb bel ft. paß
lifcljen Kantonlgericßtel all Obmannn ftettte feft, baß
in biefern Verhalten ein Vertragsbruch liege itnb oerur»
teilte bie fogialbemofratifcßeSEalerqeroertfcbaft gur Gablung
einer Konoentionalftrafe oon 700 gr. unb fämtltcßer
Soften.

OmAieatae*.
f SEBagnermeifter goß. Dbcrer»23örlitt, alt ®e»

meinDerat in ©itsfelDen (VafeEanb), ftarb am 21. Seg.
im Sllter oon 78 gaßren. Ser Verfiorbene mar ein

tüchtiger ^anbroerfer, ber neben ben beruflichen gäbig»
leiten auch ben nötigen @ifer unb große Slrbeitlluft be=

faß. @r mar in fetnem gaeße ein toirflicßer SJÎeifter,
ber Vertrauen oerbtente unb mit bem jebermann auch

gerne oertebrte.
SIber auch ber ©emeinbe Virlfelben leiftete er michtige

Sienfte. gn feinen jüngern gaßren mar er ein eifriger
unb gefcßäßter Offtjier bei VompterforpS, bal er feiner»
Seit grünöen half- grüßgeitig mmbe er auch in ben ©e»

meinberat unb in bie Slrmenpflege gemäht, ©rfteier
Vebörbe gehörte er faft 30 gabre lang an unb in letzterer

mar et SEitqlieb bil an fein Sebenlenbe. ©einen ®ßa»

rattereigenfeßaften gemäß mar fein amtliche! SBirfen mehr
ein fiilieS unb rubigel, nießtsbefiotoeniger aber frueßt-
bringenb unb toertooE.

f ©djreiucrmeifter grfß 2Eicßel»®titßlt in SRetftal
(©tarn!) ift am 22. Segember im Sllter oon 79 gabren
geftorben. @r genoß all rühriger, foliöer SEann unb
treubeforgter gantilienoater aflfeitige Sichtung. Sluf öffent»
liehe Stmter unb ©ßrenfteflen legte er nicht oiel ©eroießt.
©eine gange Straft unb ©nergie galt fetnem Verufe; er
mar ein SJleifter in feinem gacbe, ber fein ftanb»
merî burd) unb bureß oerftanb unb burdh feine Kennt»

niffe fetn ©efcßäft gur Vlüte brachte.

gtotßbauantt Der ©taDt gürld). Ser ©tabtrat be»

antragt bem ©roßett ©tabtrabt, bal £>ocßbauamt in
g to ei unmittelbar unter bem Vorftanbe bei Vauroefenl 1

fteßenbeSienftabteilungen (|)ocßbauamt I unb£>ocß»

bauamt II) gu teilen unb bie ©teEe eine! gtoeiten ©tabt»
baumeifterl gu feßaffen. Sie Seilung fofl erfolgen,
raetl bie Seitung unb ÄontroEe über bie Slulfüßrung ber
ftäbtifchen Vauten, bie SEittoirfuttg bei ber ©ntroerfung
oon Vebauungl» unb Quartierplänen ufro. bem ©tabt»
baumeifter meßt genügenb geit laffen, fteß noeß bem
roießttgen gtoeige bei ©ebäubeunterßaltel gu mibmen.
Sie Verßältniffe hatten ben ©tabtrat feßon im Qftober
1911 bogu geführt, bie Slbteilung „©ebäubeunterßalt"
bei |>ocßbauamtel gu einer felbftänbigen Sienftabteilung
umgugeftalten unb ber Seitung bel Slbjunîten I bel
©taötbaumetfterS gu unterfteflen, Stacßbem fieß ber Ver»
fuiß ber Slbtrennung beroäßrt bat, foE bie Srennung
enbgiltig erfolgen unb bem Slbjunîten l bie ©teEe einel
Sieaftcßef! eingeräumt merben. Stacß ber ftabträtlicßen
Vorlage foEen bie beiben Slbteilungen bel £>ocßbauamtel
all ^oeßbauamt I.unb II unb beren ©tjef! all ©tabt»
baumeifter I unb ©tabtbaumeifter II einanber gleicßge»
fteüt merben. Sie Veuorbnung ber Singe hätte jur
golge, baß ber jeßige Seiter ber Slbteilung für ©ebäube»
unterhalt jum ©tabtbaumeifter II beförbert, beffen ©teEe
aber nidjt roieber befe^t mürbe.

See Slbrecbnungen über Die jürißertfchen Söaifett»
ßausbauten auf Dem ©Unnenberg unö ©ntitsberg er»

gaben gegenüber bem Voranfcßlage oon 770,000 gr.
eine Koftenüberfcßreitung um 50,365 gr. 45 ober 6,5 %;
baoon entfaEen auf bal SBaifenßaul ©ntlilberg 18,734
grauten 15 fRp. (5.6 ®/o) unb auf bal SBaifenßaul
©onnenberg 34,331 gr. 30 Vp (7,9 %). gür bie Über»

feßreitung, bie mit höheren Vergebunglfummen, SIbge»

legenßeit ber VaufteEen unb folibere Vauaulfüßrung be»

grünbet mirb, fueßt ber ©tabtrat beim ©roßen ©tabtrat
©ntlaftuug nadß.

©ine 100jährige SSeißtöntte rourbe im SBalbe oon
Raufen a. Sl. (güruß) gefäüt, beren Stamm bei 36 m.
Sänge no^ einen Surcßmeffer oon 30 cm fieigi. gm
gleichen SBalbe finben fi^ noeß meßr folcßer Vaumriefen.

fRiefenölrnbäume. (Korr.) gmei riefige ©jemplare
be! fog. ©unterlßaufer Virnbaumel liegen gegenroärtig
auf bem ©ägeplaß in Sießenßofen. Siefe geroaltigen
©tämme haben einen Surcßmeffer oon 120 unb 110 cm
unb einen Umfang oon 3,60 unb 3,35 unb finb ©igen»
tum bel fpoljßänbferS ^anßart=Valbin.

Kein fließenDel SBa ffer in ©(hlafjimntern! Sie
©infüßritng bon flteßenbem VSaffer in ben SBobnungen
mürbe aEgemeiu all ein feßr mießtiger bbgieuifeßer gort»
feßritt begrüßt. Stber btefe Steuerung foE, mie jeßt @e»

ßeimrat Sr. ^»ermann SEutßeftuS in einer Slrbett über
bie „Sirtlage bei Sanbßaufel" aulfüßrt, in ßßgienifeßer
^infießt feßr bebenfließ fein. Uitb groar naeß folgenber
©rioägung SBo Söaffer gitfließt, bebarf e» aueß einer

Vorfeßrnng gum Slbfüeßen. Sie Slbflußborricßtung fteßt
it birefter Verbinbung mit bem Kaualueß. Stun gibt
e§ aber, rote SJhttßefiuS behauptet, fein teeßnifeß üöflig
einroanbfretel Verfaßren, bal ©inbringen ber Kanal»
gafe in bie Stäume, in benen ber Slbflttß angebracht
ift, jit Oerßtnbern. Ser übließe SBafferüerfcßluß roerbe

mit Seicßtigfeit bureß Slbfaugung ober Verbunftung
burcßbrocßeit, roobureß fofort bie freie Kommunifation
gmifeßen Slbortgrube ober Kanalifation§=§aitptrDßr unb
bem betreffenben gtmmer, meift bem ©eßlafgimmer, ßer»

geftellt fei. SBer nun einmat über biefen gnfammenßang
naeßgebaeßt ßabe, roerbe btefer ©inrießtung ait! bem

SBege geßen, axteß |>otelgtmmer, toelcße biefe Slnlage auf»

roeifen, üermeiben. fOtit ©ießerßeit fei anguneßmen, baß

aueß in Seutfcßlanb, roo ber ftete gu= unb Slbfluß jc|t
für ein göeat be! Komfort! gehalten roerbe, nach roe»

nigen gaßren bie ©infießt ber ©cßäblicßEeit biefer ©iu»

rießtuug einfeßren unb baß man bie ßeute mit großem

KSs

Platzmieten, die inzwischen auf 1,100,000 Mark ange-
wachsen ist.

MbelteàmgWgen.
Die Schreiner der Baufirma Bielî L Cie. in Räzüns

(Graubünden) haben die Arbeit niedergelegt. So-
weit bekannt, fordern die Arbeiter: 1. Die Einführung
des Zehnstundentages (bisher 7 Monate 11 Stunden,
5 Monate 10 Stunden). 2. Erhöhung des Lohntarifs
und zwar soll das Minimum auf 45 Cts. und das Maxi-
mum auf 55 Cts. pro Stunde festgelegt werden. Die
bisherigen Lohnansätze bewegten sich zwischen 40 und
50 Cts. pro Stunde.

Tarifoertragvruch im Malergewerbe. Die sozial-
demokratische Malergewerkschaft in Zürich ist letzhin

wegen Vertragsbruch durch Streik gerichtlich zur Zahlung
von 2500 Fr. verurteilt worden.

Am 20. Dezember hat ein ähnlicher Prozeß zwischen
der Malermeister-Innung St. Gallen und der dortigen
sozialdemokratischen Malergewerkschaft stattgefunden. Hier
war vertraglich eine Kaution von je 1000 Fr. für all-
fällige Verletzung des Tarifvertrages von Meistern und
Arbeitern auf der Kantonalbank deponiert. Der Ver-
trag dauerte bis 30. März 1912. In einem Geschäfte
führten die Gehülfen Mitte März systematisch und kol-
lektiv Lohntreibereien durch, unter der Androhung, daß
sonst sämtliche austreten würden.

Das Schiedsgericht mit einem Mitglied des st. gal-
lischen Kantonsgerichles als Obmannn stellte fest, daß
in diesem Verhalten ein Vertragsbruch liege und verur-
teilte die sozialvemokratischeMalergewerkschaft zur Zahlung
einer Konventionalstrafe von 700 Fr. und sämtlicher
Kosten.

btmdlese«».
î Wägermeister Joh. Oberer-Börlin, alt Ge-

meìnderat in Birsfclden (Baselland). starb am 21. Dez.
im Alter von 78 Jahren. Der Verstorbene war ein

tüchtiger Handwerker, der neben den beruflichen Fähig-
keiten auch den nötigen Eifer und große Arbeitslust be-

faß. Er war in seinem Fache ein wirklicher Meister,
der Vertrauen verdiente und mit dem jedermann auch

gerne verkehrte.
Aber auch der Gemeinde Birsfelden leistete er wichtige

Dienste. In seinen jüngern Jahren war er ein eifriger
und geschätzter Osfizier des Pompierkorps, das er setner-
zeit gründen hals. Frühzeitig wurde er auch in den Ge-
meinderat und in die Armenpflege gewählt. Ersterer
Behörde gehörte er fast 30 Jahre lang an und in letzterer

war er Mitglied bis an sein Lebensende. Seinen Cha-
raktereigenschasten gemäß war sein amtliches Wirken mehr
ein sillies und rudiges, nichtsdestoweniger aber frucht-
bringend und wertvoll.

ch Schreinermeister Fritz Michel-Stähli in Netstal
(Glarus) ist am 22. Dezember im Alter von 79 Jahren
gestorben. Er genoß als rühriger, solider Mann und
treubesorgter Familienvater allseitige Achtung. Auf öffent-
liche Ämter und Ehrenstellen legte er nicht viel Gewicht.
Seine ganze Kraft und Energie galt fernem Berufe; er
war ein Meister in seinem Fache, der fein Hand-
werk durch und durch verstand und durch seine Kennt-
niste sein Geschäft zur Blüte brachte.

Hochbanamt der Stadt Zürich. Der Stadtrat be-

antragt dem Großen Stadtradt, das Hochbauamt in
zwei unmittelbar unter dem Vorstande des Bauwesens I
stehende Dienstabteilungen (Hochbauamt I und Hoch-

Sîr. D

bauamt II) zu teilen und die Stelle eines zweiten Stadt-
baumeisters zu schaffen. Die Teilung soll erfolgen,
weil die Leitung und Kontrolle über die Ausführung der
städtischen Bauten, die Mitwirkung bei der Entwerfung
von Bebauungs- und Quarlierplänen usw. dem Stadt-
baumeister nicht genügend Zeit lasten, sich noch dem
wichtigen Zweige des Gebäudeunterhaltes zu widmen.
Die Verhältnisse hatten den Stadtrat schon im Oktober
1911 dazu geführt, die Abteilung „Gebäudeunterhalt"
des Hochbauamtes zu einer selbständigen Dienstabteilung
umzugestalten und der Leitung des Adjunkten I des
Stadtbaumeisters zu unterstellen. Nachdem sich der Ver-
such der Abtrennung bewährt hat, soll die Trennung
endgiliig erfolgen und dem Adjunkten l die Stelle eines
Dienstchefs eingeräumt werden. Nach der stadträtlichen
Vorlage sollen die beiden Abteilungen des Hochbauamtes
als Hochbauamt I.und II und deren Chefs als Stadt-
baumeister I und Stadtbaumeister II einander gleichge-
stellt werden. Die Neuordnung der Dinge hätte zur
Folge, daß der jetzige Leiter der Abteilung für Gebäude-
unterhalt zum Stadtbaumeister II befördert, dessen Stelle
aber nicht wieder besetzt würde.

Dw Abrechnungen über Nie zürcherischen Waisen-
Hausbauten auf dem Sonnenberg unö Entlisderg er-
gaben gegenüber dem Voranschläge von 770,000 Fr.
eine Kostenüberschreitung um 50,365 Fr. 45 oder 6.5 °/<>;

davon entfallen auf das Waisenhaus Emlisberg 18,734
Franken 15 Rp. (5 6 °/o) und auf das Waisenhaus
Sonnenberg 34,331 Fr. 30 Rp (7.9 °/°). Für die Über-
schreitung, die mit höheren Vergebungssummen, Abge-
legenheit der Baustellen und solidere Bauausführung be-

gründet wird, sucht der Stadtrat beim Großen Stadtrat
Entlastung nach.

Eine 100jährige Weißtanne wurde im Walde von
Hausen a. A. (Zürich) gefällt, deren Stamm, bei UZ m
Länge noch einen Durchmesser von 30 em zeigt. Im
gleichen Walde finden sich noch mehr solcher Baumriesen.

RiesenbirnbanMe. (Korr.) Zwei riesige Exemplare
des sog. Guntershauser Birnbaumes liegen gegenwärtig
auf dem Sägeplatz in Dießenhofen. Diese gewaltigen
Stämme haben einen Durchmesser von 120 und 110 ein
und einen Umfang von 3.60 und 3,35 und sind Eigen-
tum des Holzhändlers Hanhart-Baldin.

Kein fließendes Wasser in Schlafzimmern! Die
Einführung von fließendem Wasser in den Wohnungen
wurde allgemein als ein sehr wichtiger hygienischer Fort-
schritt begrüßt. Aber diese Neuerung soll, wie jetzt Ge-
heimrat Dr. Hermann Muthesius in einer Arbeit über
die „Anlage des Landhauses" ausführt, in hygienischer
Hinsicht sehr bedenklich sein. Und zwar nach folgender
Erwägung! Wo Wasser zufließt, bedarf es auch einer

Vorkehrung zum Abfließen. Die Abflußvorrichtung steht

n direkter Verbindung mit dem Kanalnetz. Nun gibt
es aber, wie Muthesius behauptet, kein technisch völlig
einwandfreies Verfahren, das Eindringen der Kanal-
gase in die Räume, in denen der Abfluß angebracht
ist, zu verhindern. Der übliche Wasserverschluß werde

mit Leichtigkeit durch Absaugung oder Verdunstung
durchbrochen, wodurch sofort die freie Kommunikation
zwischen Abortgrube oder Kanalisations-Hauptrohr und
dem betreffenden Zimmer, meist dem Schlafzimmer, her-
gestellt sei. Wer nun einmal über diesen Zusammenhang
nachgedacht habe, werde dieser Einrichtung ans dem

Wege gehen, auch Hotelzimmer, welche diese Anlage auf-
weisen, vermeiden. Mit Sicherheit sei anzunehmen, daß

auch in Deutschland, wo der stete Zu- und Abfluß jetzt

für ein Ideal des Komforts gehalten werde, nach we-

nigen Jahren die Einsicht der Schädlichkeit dieser Ein-
Achtung einkehren und daß man die heute mit großem
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